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Anmerkung der Redaktion: Wir beabsichtigen unter dieser neuen Rubrik Fahrfehler

aufzudecken, die Traktorführern im Strassenverkehr und bei der Arbeit auf dem Felde
unterlaufen. Wir tun dies nicht, um jemanden zu verletzen, sondern um belehrend zu wirken und

Menschenleben zu retten. Mitarbeiter für diese neue Rubrik werden Sie sein, liebe Leser.

Wir bitten Sie, uns häufig unrichtiges Verhalten von Traktorführern und Fuhrleuten zu melden.
Dabei dürfen Sie (ohne es zu erwähnen auch schreiben, was S i e falsch gemacht haben.
Wir nehmen bereitwillig auch Beiträge von Automobilisten entgegen, hingegen werden
Einsendungen über Automobilisten in den Papierkorb wandern. Wir wollen vorderhand vor der

eigenen Türe wischen.

Das Kolonnenfahren (AG)

ist gelegentlich nicht zu vermeiden. Es ist langweilig für diejenigen, welche
In der Kolonne fahren müssen und nervenzermürbend für die an das Ueber-
holen Denkenden. An letztere hätten die beiden Traktorführer in der Woche
vor Pfingsten denken sollen, die dicht aufgeschlossen mit Traktor und
Viehwagen durch Brugg Richtung Zürich fuhren, eine lange hupende
Autokolonne «hinter sich herziehend». Dass die beiden abmachten, gemeinsam
irgendwohin (ins Schlachthaus oder auf die Alp) zu fahren, geht in Ordnung.
Da man auf zwei getrennten Fahrzeugen auf der Fahrt sowieso nichts von
einander hat, hätte man gut von den beiden langsamfahrenden Traktorzügen

einen genügenden Abstand wahren können, um den Schnellerfahrenden

das Ueberholen zu erleichtern rp.

Stop-Signal? Parkier-Tafel? (BE)

In der Nummer vom 12. Juni der «Automobil-Revue» lesen wir eine
interessante IM-Reportage über eine Patrouillenfahrt der Berner Verkehrspolizei

während der Verkehrssicherheitsaktion «Ueberholen...? Im Zweifel
nie!» Steht da u.a. zu lesen: «In X. bemerkte ein Polizist, wie ein aus einer
Seitenstrasse kommender Lastwagen auf der linken Strassenseite vor dem
Stop-Signal anhielt. Wie kam er dazu links zu fahren? Beim Nachsehen
gewahrten wir einen Landwirtschaftstraktor, der unmittelbar hinter
dem Stop-Signal parkiert worden war.... Aus der nahe
gelegenen Wirtschaft wurde der Sünder vom «Znüni» weg auf die Strasse geholt
und ihm bedeutet, sein Fahrzeug etwas vernünftiger zu parkieren rp.
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